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AUS DER GERICHTSPRAXIS - QUESTIONS JURIDIQUES

Strom- und Wasserversorgung
als Ortsplaner
Der berühmte Entseheid von Celerina

(Von unserem Bundesgerichts-
korrespondenten)

Die Gemeindeversammlung von Ce-

lerina/Schlarigna nahm am 29. November

1963 einen Bebauungs- und Nut-
zungsplau an, dessen Artikel 32 eine
Ziffer 2 enthält, welche das Bauen in
dem dem Baugebiet noch nicht
rechtskräftig zugeschlagenen Gemeindeterritorium

als unerwünscht bezeichnet und
daran ein an den Gemeinderat gerichtetes

Verbot knüpft, dort Anschlüsse an
die Trinkwasserversorgung der Gemeinde
und an das öffentliche Stromnetz zu
bewilligen. Der Kleine Rat des Kantons
Graubünden ersetzte am 30. Dezember
1964 diese Bestimmung durch eine
andere. Darin sprach er jenen, die in
diesem nicht eingezonten Gebiet bauen,
den Rechtsanspruch auf Anschluss an
die öffentliche Wasserversorgung nur
ab, sofern die Baute nicht der Land-
und Forstwirtschaft dient. Der
Rechtsanspruch wurde jedoch nur so lange
abgesprochen, als die Gemeindewasserversorgung

nicht alle Bedürfnisse des

eingezonten Baugebietes zu decken

vermag. Am 26. November 1965 hob der
Grosse Rat des Kantons Graubünden
sowohl die ursprüngliche wie die vom
Kleinen Rat angeordnete Fassung von
Ziffer 2 auf.

Eine selbständige Gemeinde

Die Gemeinde Celerina führte darauf

staatsrechtliche Beschwerde wegen
Verletzung ihrer Gemeindeautonomie
und wurde am 7. Dezember 1966 hierin
von der Staatsrechtlichen Kammer des

Bundesgerichtes einstimmig geschützt.
Die Begründung dieses für die
Landesplanung ausserordentlich wichtigen und
demnach in interessierten Kreisen
bereits eifrig erörterten Entscheides steht
nunmehr zur Verfügung. — Das
Bundesgericht bestätigte dabei seine neueste
Praxis zur Gemeindeautonomie. Die
Gemeindeautonomie räumt den Gemeinden

auf bestimmten Gebieten — so in
Graubünden nach Artikel 40, Absatz 2

der Kantonsverfassung (KV) auch für
die Rechtssetzung im öffentlichen
Baurecht — Ermessensfreiheit ein. Der Kanton

— hier also Kleiner und Grosser
Rat — darf diese autonome Rechtssetzung

nur auf Rechtmässigkeit hin
überprüfen, aber nicht sein Ermessen an die
Stelle jenes der Gemeinde setzen. Das
Bundesgericht wird fortfahren, die
materielle Verfassungsmässigkeit der
kantonalen Rechtskontrolle zu überprüfen,
damit der Kanton nicht, wie früher,
seinen Entscheid mittels der Behauptung,

die Gemeinde habe einen Rechtssatz

verletzt, in die Gestalt einer
Rechtskontrolle einkleiden kann und damit

der äussern Form nach seine Zuständige
keit zu begründen vermag, während er
inhaltlich in den Ermessensbereich der
Gemeinde eingreift. Immerhin deutete
das Bundesgericht an, es frage sich, oh
es in allen Fällen das kantonale Recht,
wie es das seit einigen Jahren tut, in
bezug auf die Gemeindeautonomie frei
prüfen könne, statt, wie bis anhin, bloss
auf Willkür hin. Im Falle von
Graubünden ergab sich die freie Prüfung,
bei der allerdings nicht ohne Not von
der Auslegung der obersten kantonalen
Behörde abgewichen wird, schon
daraus, dass die Gemeindeautonomie dort
in der KV selber umschrieben ist und
Verfassungsbestimmungen frei geprüft
werden.

Keine Verletzung der Eigentumsgarantie
In der Sache entschied das Bundesgericht,

allerdings gegen Bedenken eines
Richters, dass die Ziffer 2 die
Eigentunisgarantie nicht verletzt. Der betreffende

Richter sah in der Verweigerung
des Anschlusses einen Eingriff ins freie
Eigentum, fand aber, hier wirke die
nicht angefochtene Zoneneinteilung des
Gemeindegebietes bereits aufs Eigentum
ein, so dass das Anschlussverbot einen
bereits bestehenden, nicht gerügten
Eingriff bloss noch unterstreiche. Das
Beseitigen des Anschlussverbots ändere
nichts an der minimalen Ausnützungs-
ziffer, die ohnehin für die nicht dem
Baugebiet zugeschiedenen Territorien
besteht. Die Erwägungen der Mehrheit
lauten indessen dahin, dass dem
Grundeigentümer durch das Anschlussverbot
weder ein Tun noch eine Unterlassung
befohlen wird, wie das bei
Eigentumsbeschränkungen des öffentlichen Rechts
der Fall ist. Es wurde verneint, dass die
Eigentumsgarantie einen Anspruch auf
die Benützung öffentlicher Werke
verleiht (genau wie die Handels- und
Gewerbefreiheit kein Recht auf
Sondernutzung öffentlicher Sachen erteilt). Ob
öffentliche Werke benutzt werden dürfen,

entscheidet sich nach den
Vorschriften des verfügungsberechtigten
Gemeinwesens und nach dem Rechtsgleichheitsgebot

des Artikels 4 der
Bundesverfassung (BV).

Kantonales Recht
spricht für die Gemeinde

Zwischen dem Erlass des Planes von
Celerina und dem Entscheid des Kleinen

Rates war am 26. April 1964 ein
kantonales Bau- und Planungsgesetz
(BPG) erlassen und am 1. Juli 1964 in
Kraft gesetzt worden. Dessen Artikel 4

zählte vier Bedingungen auf, die
erfüllt sein müssen, bevor eine Gemeinde
Bauten in vorwiegend land- und
forstwirtschaftlich genutzten Gebieten zu
bewilligen hat, sofern die Gemeinde be-

schliesst, Bedingungen zu stellen. Das
Anschlussverbot von Celerina kann nun

bewirken, dass auch dann vom Bauen

abgesehen werden muss, wenn die vier
Bedingungen erfüllt sind. Das kante
nale Recht wird dadurch jedoch nicht
verletzt, da Artikel 4 BPG nicht den

Sinn hat, die Gemeinden zum Ermög'
liehen von Bauten zu verpflichten, so'

bald die vier Bedingungen erfüllt sind'

Würde man das Gegenteil annehmen»

so wären Gemeinden ohne Gemeinde'
betriebe bloss verpflichtet, das zoneir
planwidrige Bauen nach Erfüllung der

vier Bedingungen zu dulden, während
die anderen es durch Lieferung voi'
Strom und Wasser noch fördern müssteii'
Dem steht aber Artikel 3, Buchstahe "
BPG entgegen, wonach Bebauungs- und

Nutzungspläne den Bereich abgrenzei'
können, innerhalb dessen Bauten an di"
öffentlichen Leitungen anzuschliesse"
sind.

Die Ziffer 2 des Plans von Celerin®
verstösst aber nicht allein keineswegs
gegen die Eigentumsgarantie und das

BPG. Vielmehr verletzt die Aufhebung
von Ziffer 2 den Artikel 40, Absatz 2

KV seiher. Er erteilt nämlich den G"'
meinden das «Recht der selbständige"
Gemeindeverwaltung mit Einschluss de(

niederen Polizei» und ermächtigt si"'
die «dahin einschlagenden Ordnungen*
festzusetzen. Zur selbständigen G"'

meindeverwaltung gehört die Einrieb'
tung gemeindeeigener Versorgung''
betriebe, und zur einschlägigen Ord'

nung derselben die Bestimmung ihre'
Wirkungsbereiches. Dabei kann die Ge'

meinde alles anordnen, was sie für da'
Erreichen der von ihr selbst bestimmten'
öffentlichen Zwecke für tauglich
achtet. Vorbehalten bleiben Verstösse

gegen Artikel 4 BV. Planerische Ziel"
dürfen damit verbunden werden, wi"
das Bundesgericht schon früher en1'

schieden hat. Das gilt um so eher, als

die heutige Gemeindewasserversorgung
nicht für beliebig viele Anschlüsse aU='

reicht, so dass die Gefahr besteht, da®'
das Baugebiet infolge zu zahlreiche'
Anschlüsse im übrigen Gemeindegebie'
nicht mehr versorgt werden könnt"'
Wann der noch vorhandene Grundwa8'
servorrat einmal angezapft werden kau"'
weiss man nicht. Die Gemeinde ml"'
daher für die Zuteilung von Wasse'
Handlungsfreiheit besitzen. Bei d"'
Stromversorgung mögen die Verhältnis»"
weniger prekär sein. Das schliesst j"'
doch nicht aus, dass die Gemeinde s"''
her entscheiden kann, wohin sie Eleb'
trizität liefert, zumal Artikel 3, Bud1'
Stahe h BPG sie zu solcher Selb»1'

bestimmung ermächtigt.

Ein Sicherheitsventil für Härten
Es können nun allerdings Härtcfäll"

entstehen. Verletzt in einem solch""
Falle das Anschlussverbot die Recht8'

gleichheit oder das Willkürverbot v<>"

Artikel 4 BV, so hätte der Gemeind"
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fat unmittelbar auf Grund der Bundes-
Verfassung eine Ausnahme von Artikel

Ziffer 2 des örtlichen Planes zu
bewilligen. Das gilt unter Umständen auch
Ur Parzellen am Hang der Ova da Sa-
Uver, wo das Erstellen einer eigenen

asserversorgung fast unmöglich ist, die
eUieindewasserleitung aber ausgerech-

^et hindurchführt und nach Aussage der
*-'Ueindevertreter nichtlandwirtschaft-

j^cne Bauten eher tragbar erscheinen,
spricht aber nicht, wie der Grosse

at meinte, für die Aufhebung von
"1er 2, sondern für eine andere Zonen-

eiuteilung. Diese ist jedoch nicht Ge-
^enstand dieses Beschwerdeverfahrens.
« Dr. R. B.

^aatshaftung
g

r Ueberschwemmungen
''einigte Bundesgerichtspraxis

[V°n unserem Bundesgerichts-
l°rresPondenten)

p zürcherischen Furttal baut eine
''Uossenschaft Gemüse an. Ihr Gut
hndet an einen Bach, den Bennen-
oen, (Jgj. ursprünglich in einen Ent-

lel Serun^sôrahen einströmte, der paral-
zum Furtbach durch das Gut floss.

""Se Jahre nach dem Ersten Weltkrieg
v. "e dieser Entwässerungsgraben bei

j 10rationsarbeiten zugeschüttet und
jer ®ennengraben in den Furtbach ge-
J "' t. Im Jahre 1946 trat der Bennen-

en bei Hochwasser über die Ufer
verursachte der Genossenschaft

^nen Schaden, den sie auf 23 000 Fran-
e" bezifferte. Sie verlangte Verbesse-

(ü"^ des Wasserlaufs. Die Abteilung
0.r Wasserbau und Wasserrecht der

jç emion der öffentlichen Bauten des

^ntong Zürich teilte ihr mit, die zür-

U
er,sahe Gemeinde Buchs habe für den

ü-'ha,t des Bennengrabens zu sorgen

g
habe folgenden Verbesserungen zu-

lV(-j
"""U : Wiederanschütten des stellen-

tiies ""'»gepflügten Hochwasserdam-
v ' Jährlich mindestens zweimaliges
ein^hen der Bachsohle und Erstellen

;n
s neuen Auslaufes in den Furtbach

D;e^erader Fortsetzung der Bachachse.
Unsf6 ''r'"e Massnahme könne jedoch
Ye St.We'len aufgeschoben bleiben. Eine
si(]u" [Un" des Bachprofils war nach

Ansicht
CS '^mtes bei richtigem Unterhalt

Q n°tig. Zu einem Begehren der
Ze °Ssensehaft, in einem Durchlass die

Öur
' '"'"''hrrn von 80 cm Durchmesser

Zent.
soIehe von mindestens 100 bis 120

ni„u eter zu ersetzen, äusserte es sich
näher.

^a'lre 1953 trat der Bennengraben
UfJ starkem Regen wieder übers

'er. TA p, °
'Ve e

16 Genossenschaft berechnete

mach
haden auf 98 900 Franken und

bai. den Kanton Zürich dafür haft-

dt|rch
araus entstand ein neunjähriger,

(]Ur(^ Zahlreiche Abklärungen und
Vop Ii e8utachtung verzögerter Prozess

die jjUn<b-sgericht, in dem letztes Jahr

Urteil r.?'v''abteilung ein bedeutsames

gnn
®Hte, dessen umfängliche Erwä-

11 nunmehr redigiert sind.

Grund- und Werkeigentümerhaftpflicht
bei Gewässern

Die klagende Genossenschaft machte
den Kanton auf Grund von Artikel 679

des Zivilgesetzbuches (ZGB) und von
Artikel 58 des Obligationenrechtes (OR)
verantwortlich. Sie stützte sich also auf
die Schadenersatzpflicht des Grundeigentümers

bei Ueberschreitung seines
Eigentumsrechts und auf die Entschädigungspflicht

des Werkeigentümers, die bei
Schaden aus fehlerhafter Anlage oder
Herstellung oder aus mangelhaftem
Unterhalt des Werkes entsteht.

Die rechtliche Natur von Gewässern

Damit der Kanton in diesem Sinne
haftbar wird, muss er Eigentümer des

Bennengrabens sein oder, falls daran
kein Privateigentum besteht, darüber
die Hoheit im Sinne von Artikel 664,
Absatz 1 ZGB ausüben. Das ist der Fall,
wenn der Bennengraben ein öffentliches
Gewässer ist. Dazu gehören nach
Paragraph 1 des Zürcher Wasserbaugesetzes
«alle Seen, natürlichen Teiche, Flüsse
und Bäche». Bezieht man das Beiwort
«natürliche» auch auf «Flüsse und
Bäche», so ergibt sich die andernfalls
bereits bestätigte öffentliche Natur des

Bennengrabens ebenfalls. Denn ein
natürlicher Bach liegt auch da vor, wo
ein ursprünglicher Bachlauf nur zum
Zwecke besseren Abflusses verändert
worden ist. Als nicht natürlich sind
dagegen Kanäle zu betrachten, die zu
anderen Zwecken als dem blossen Ablauf
des Quell-, Regen- und Schmutzwassers
errichtet worden sind, so zum Betrieb
einer Mühle oder Fischzucht. Der
Bennengraben dient nun zu nichts anderem
als zum Ablauf natürlich anfallenden
Wassers und verliert diese Eigenschaft
nicht dadurch, dass ihm im oberen Teil
Wasserläufe zugeleitet worden sind, die
früher ihren Weg nach einer anderen
Seite nahmen.

Da der Bennengraben ein öffentliches

Gewässer ist, haftet der Kanton
für Schaden, den es anrichtet, nach den
ans Eigentum geknüpften
Haftungsgrundsätzen selbst dann, wenn er nicht
Privateigentümer ist, sondern bloss das
staatliche Hoheitsrecht über herrenlose
und öffentliche Sachen ausübt, das eine
eigentumsähnliche Sachherrschaft
verleiht. Er kann sich von dieser Haftung
nach Artikel 664, Absatz 2 ZGB und
Paragraph 1 des kantonalen Wasserbaugesetzes

nur befreien, wenn er beweist,
dass das Gewässer im Eigentum
Privater steht. Diesen Beweis hat hier der
Kanton Zürich erfolglos versucht.

Wohl wurde der Bennengraben bei
der Bachkorrektio'ii durch Privatgrund
verlegt und dem Staate keineswegs förmlich

und mit Vermarkung übertragen.
Doch war eine solche Förmlichkeit
überflüssig, da der Bacbkorrektionsbeschluss
des Regierungsrates (vom 9. Dezember
1916) bei Korrektionen öffentlicher
Gewässer das Areal des neuen Bachlaufes
samt Böschungen ohne weiteres ins

Eigentum des Staates übergehen liess.
Eine Ueberlassung von Böschungen und
Dämmen korrigierter Gewässer an die
Anstösser, die nach Paragraph 3,
Absatz 2 des Wasserbaugesetzes vorerst
möglich ist, wurde nicht nachgewiesen.
Es sind im Gegenteil Marksteine sichtbar,

die für die im Gesetze vorgesehene
Abmarkung bei Zwangserwerbung durch
den Staat sprechen (Paragraph 3, Absatz
1). Dass bei Landverkäufen unter An-
stössern jeweils die Hälfte des Bennengrabens

mitverkauft wurde, ist nicht
massgebend, da er als unproduktives
Land bezeichnet und jeweils unentgeltlich

zugeschlagen wurde, so dass es den

Kaufparteien in Wirklichkeit gleichgültig
sein mochte, wem er gehöre. Sie

hahen dabei auch kaum an die Haftung
gedacht, und schliesslich kann es auf
sie nicht ankommen, weil an jenen
Verträgen der das Gewässer beherrschende
Kanton nicht mitwirkte. In anderen
Verträgen wurden zudem jenseits des
Grabens liegende Grundstücke oder der
Bennengraben selber als angrenzende
Parzellen genannt, dessen Eigentum also

übergangen oder als staatlich
vorausgesetzt. Staatliche Aeusserungen deuten
ebenfalls nur darauf hin, dass der Kanton

dieses Gewässer als öffentlich
betrachtete.

Neu umrissene Haftungsgrundsätze

In früheren Entscheiden hat das

Bundesgericht die Haftung des Gemeinwesens

aus Artikel 679 ZGB nur
entstehen lassen, wenn dieses privatrechtlicher

Eigentümer oder Befugter und
nicht bloss Träger des Hoheitsrechtes
war. Diesen in der Rechtslehre umstrittenen

Entscheiden vermochte das

Bundesgericht dreissig Jahre später nicht
mehr zu folgen. Es kam nun zum
Sehluss, auch im letzteren Falle unterstehe

das Gemeinwesen den Bestimmungen

und den Verantwortlichkeiten des

Nachbarrechts. Nachteilige Einwirkungen
aus bestimmungsgemässem Gebrauch
öffentlicher Sachen auf die Nachbarschaft,
die nicht oder nicht leicht vermeidbar
sind, müssen zwar nach wie vor
hingenommen werden und rufen bloss einer
enteignungsrechtlichen Entschädigung.
Zivilrechtliche Klagen gegen
Einwirkungen, die diesen gesetzlichen Rahmen
überschreiten oder die mit zumutbarem
Aufwand beseitigt werden könnten, müssen

indessen gegen das Gemeinwesen
zugelassen werden, wie das die neuere
Bundesgerichtspraxis bereits tut. Wenn
der Kanton hier trotzdem nicht aus
Artikel 679 ZGB haftet, so darum, weil
er nicht sein Eigentumsrecht schädigend
überschritten hat, sondern der Schaden

vielmehr einem Naturereignis entstammt.
Die Vorbeugung gegen schädliche

Folgen eines solchen fällt vielmehr unter

die von Artikel 58 OR beherrschten
Pflichten des Werkeigentümers. Als
solcher hatte der Staat hier das Baehbett
verkrauten, einen zu engen Durchlass
und oberhalb davon eine Abtragung des

39



Damms um 20 bis 30 cm bestehen
lassen. Gerade die Aufschüttungen links
und rechts des meliorierten Bachbetts sind
sichernde Bestandteile des Werks gegen
Naturereignisse, die bei der Anlage in
der nun fehlenden Höhe für nötig
erachtet wurden. Das Werk war somit
mangelhaft unterhalten.

Die vor drei Jahrzehnten vom
Bundesgericht getroffene Begrenzung der
Werkeigentümerhaftung auf Schaden an
Personen und beweglichen Sachen,
welche Schädigungen nach Nachbargrund-
stücken in den nachbarrechtlichen
Bereich von Artikel 679 ZGB verwies,
erweist sich heute als unhaltbar und ist
schon vor zwanzig Jahren erstmals
teilweise verlassen worden. Werkmängel,
die zu Schäden an Grundstücken füh¬

ren, können durchaus anhand von
Artikel 58 OH geltend gemacht werden.
Dieser Artikel kann auch neben
Artikel 679 ZGB in Frage kommen. Diese
Bestimmungen brauchen also nicht
unbedingt alternativ angerufen zu werden.

Das Bundesgericht lehnte es ab, die
Regenfälle, die zur Ueberschwemmung
führten, als höhere Gewalt, für die nicht
gehaftet wird, zu bezeichnen. Die Ben-
•nengrabenmelioration war durchaus auch

zur gefahrlosen Aufnahme von
Hochwassern bestimmt, und so ungewöhnlich
waren jene starken Regenfälle nicht,
dass mit ihrem Ausmasse nicht
gerechnet werden musste. Es waren auch
keineswegs unzumutbare Massnahmen,
die zur Abwehr des Hochwassers nötig
gewesen wären. Nur die Verkrautung,

die regelmässig bekämpft worden war,

entsprach dem normalen Werkunterhalt;
ihr damaliges Vorhandensein schied da'

her als Haftungsgrund aus. Dass die Gr
nossenschaft sich nicht stärker für
besseren Unterhalt oder andere Anlage g®'

wehrt hatte, wurde ihr nicht als Grund

zur Herabsetzung ihrer Ansprüche
angerechnet, da die Pflichten hier von'
Gesetz einzig dem Werkeigentümer
auferlegt werden. Durch Expertise wurde

berechnet, wie weit die Ueberschwemmung

ohne die als Haftungsgrund
ausscheidende, normale Verkrautung
gereicht hätte und demgemäss von den'
durch die Parteien schliesslich gemeinsam

auf 90 000 Franken berechneten
Gesamtschaden 50 000 Franken dem Kanton

Zürich überbürdet. Dr. R. ß-

REZENSIONEN - CRITIQUE DE LIVRES

Wasser und Luft in der Nationalpla¬
nung. Bericht über die internationale

Vortragstagung Pro Aqua 1965

in Basel. 1966. 424 Seiten, 166

Abbildungen, Gr. 8°, Leinen Fr. 116.—.

Herausgegeben von der Pro Aqua
AG, Basel. Redaktion: Hansjörg
Schmassmann.

Der Schutz unseres Lebensraumes

gegen jegliche Verschmutzung gehört
wohl zu den dringlichsten Aufgaben der

heutigen Zeit. Die damit zusammenhängenden

Probleme sind auch in
sämtlichen Kulturländern der Welt
weitgehend dieselben, und überall sind
starke Kräfte am Werk, um durch
Erarbeitung wissenschaftlich-technischer
Erkenntnisse, Entwicklung sinnvoller
Maschinerien, Apparaturen und Gerätschaften,

oder Bereitstellung zweckmässiger
Baumaterialien den Fragenkomplex der
Reinhaltung von Luft und Gewässern zu
meistern.

Es erscheint richtig, von Zeit zu Zeit
den interessierten Kreisen in einer
möglichst umfassenden Uebersicht davon
Kenntnis zu geben, was Wissenschaft,
Technik und Industrie auf den verschiedenen

Sparten an Neuem zu bieten
haben.

Dieser Aufgabe dient Pro Aqua,
Vortragstagung und Ausstellung, in den
Räumen der Mustermesse in Basel, die
in jeweils vierjährigem Rhythmus dafür
ihre Pforten öffnet.

Standen anlässlich der ersten
Veranstaltung dieser Art im Jahre 1958
vorwiegend technologische Probleme der
Beseitigung und Reinigung bestimmter
industrieller Abwässer zur Diskussion,
so brachte Pro Aqua II, 1961, bereits
allgemeinere Probleme, wie die
Auswirkungen von Abwässern, Oelen und
grenzflächenaktiven Abfallstoffen auf
Oberflächen- und Grundwässer, sodann
Fragen der Bewirtschaftung von
Wasservorkommen und der innerbetrieblichen
Wasserwirtschaft zur Sprache. Als neues

Diskussionsthema wurde gleichzeitig die
Beseitigung und Wiederverwertung
fester Abfälle aus Gemeinden und Industrie

ins Vortragsprogramm aufgenommen.

Pro Aqua III, 1965, setzte sich
sodann in besonderem Masse mit den
speziellen in unserer Zeit zur Diskussion
und zur Lösung gestellten Problemen
und Aufgaben auseinander, indem
neben Wasserversorgung und Abwasserreinigung

zum erstenmal auch die
Reinhaltung der Luft behandelt wurde.

Die unter dem Präsidium von Prof.
Dr. O. Jaag, Zürich, stehende
Fachtagung der Pro Aqua AG stellte sich
unter dem Titel «Wasser und Luft in
der Raumplanung» in den Dienst der
Sicherung unseres Lebensraumes gegen
Gefahren und Schäden, die uns aus der
gesamten menschlichen Betätigung
erwachsen. Durch rechtzeitig geplante und
getroffene Massnahmen lassen sich zum
Beispiel gefährliche Immissionen
vermeiden oder doch in ihrer Auswirkung
mildern.

Die Vorträge und Erfahrungsberichte
der Pro-Aqua-Tagung 1965 wurden in
fünf Themenkreise zusammengefasst.

Auf dem Sektor «Wasser- und
lufthygienische Fragen bei
Energieerzeugungsanlagen» studierte E. Miirki die
Auswirkungen hydroelektrischer Kraftwerke

auf ober- und unterirdische
Gewässer. J. Killer hob die Bedeutung der
Dotierwassermenge im Wasserhaushalt
hervor. H. Krause orientierte über
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
in Atomenergieanlagen, während S. R.
Craxford sich über die Luftverunreinigung

durch thermische Kraftwerke und
J. Pradel über die Reinhaltung der Luft
bei Atomenergieanlagen auslicssen.

Ueber den Fragenkomplex «Gross-
räumige und langfristige Planung der
Trink- und Brauchwasserversorgung»
wurden Beiträge geliefert von H.
Schmassmann, über Grundwasserschutzgebiete

in der Raumplanung, von C.

l'an Rooijen über die Wasserversorgung
aus Fliessgewässern durch direkte
Aufbereitung und durch künstliche Grund'
Wasseranreicherung, von E. Trüeb übet
Grundwasserschutzgebiete und
Grundwasseranreicherung, von F. Schmidt übet
die Wasserversorgung aus Seen, vo"
D. Davies über Speicherbecken zur
Wasserversorgung, von A. Burger über
regionale und überregionale Wasserverteilung.

Im Teil betreffend die Ergänzung
konventioneller Abwasser- und Miil''
beseitigungsanlagen bewies R. Brau"
Notwendigkeit und Planung regionale'
Anlagen für die Beseitigung von nich'
fäulnisfähigen Industrieabfällen. H. Leib
vermittelte Angaben betreffend die
technischen Anforderungen zur Beseitigung
nicht fäulnisfähiger fester Industrieabfälle.

E. Zehnder richtete sein Augenmerk

auf die Abfallbeseitigung in ED'

variefällen. L. Hammer wählte das

Thema «Zentrale Entgiftungsanlagen fü'
flüssige Konzentrate. H. P. Zwicky
zufolge konnten neue Möglichkeiten zu'
Entgiftung von Cyanidkonzentraten nach

dem Berliner Weiss-Verfahren aufg''
zeigt werden. F. Oehme ergänzte dies'
Ausführungen durch Angaben über di'
Entgiftung von Chromaten in alkalische'1
Abwässern. M. Rutishauser vermittelt'
Details über die Abwässer von Cell'1'
losefabriken und die Möglichkeiten z1'

ihrer Sanierung.
Der Hauptabschnitt «Abwasserrein1'

gung und Messgeräte» umfasste Referat'
von M. Duhacli über die zweistufig'
biologische Abwasserreinigungsanlag'
System Attisholz, H. Guldenmann übe'
die Abwassersanierung im Kanton B"'
selland, J. C. Stengelin über biologisch'
Abwasserreinigung mit Tauchtropfköf
pern u. a. m.

Schliesslich wurden Fragen betreffe"1'
Badewasser eingehend geprüft. Das vo''
liegende Werk kann Fachleuten und
teressierten Laien bestens empföhle'1
werden. U
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